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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

VStG §5 Abs2;

Rechtssatz

Ein vom Beschuldigten ins Tre8en geführter Rechtsirrtum, es sei ihm auf Grund mietrechtlicher Bestimmungen nicht

möglich gewesen, die Verwendung des Objektes zum Zwecke der Prostitution zu verhindern, greift nicht Platz, sofern

es ihm auch noch freigestanden wäre, eine außergerichtliche Einigung etwa in Hinsicht auf eine einvernehmliche

Lösung des Mietvertrages anzustreben.
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